Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

-rechtlich unselbstständige Anstalt in der 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale-

Wohnungs- und Städtebau
OA - 532000 Referat Städtebau I

60297 Frankfurt/ Main

Antrag auf Förderung eines Projektes im Rahmen des 

RWB-EFRE-Programms Hessen 2007-2013 

durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Operationelles Programm für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2007 bis 2013
Prioritätsachse 3: 

Ausbau spezifischer Entwicklungspotenziale und Abbau regionaler Disparitäten

hier: Urbane Entwicklung durch Stadterneuerung

Wir beantragen die Gewährung eines Zuschusses aus EU-Mitteln (EFRE)
 für:

	Projekt:

     



	1.
Antragsteller


	Name Antragsteller: Magistrat/Gemeindevorstand der Stadt/Gemeinde N.N./Kommunaler Zweckverb. N.N.

	Anschrift: 
Straße/Platz


D- PLZ  Ort

	Kreis: 
     
	Regierungsbezirk:
     

	Ansprechpartner/in:      

	Telefon: 

     
	Telefax: 

     

	E-Mail: 

     


	2.
Art des Projektes zur urbanen Entwicklung durch Stadterneuerung 


Zutreffendes bitte ankreuzen

	 FORMCHECKBOX 

Integriertes Handlungskonzept

 FORMCHECKBOX 

Grunderwerb

 FORMCHECKBOX 

Ordnungsmaßnahmen

 FORMCHECKBOX 

Verbesserung der verkehrlichen Erschließung

 FORMCHECKBOX 

Gestaltung von Freiflächen, auch Wiederherstellung historischer Anlagen
 FORMCHECKBOX 

Neubau von Gebäuden

 FORMCHECKBOX 

Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden

 FORMCHECKBOX 

Verlagerung von Betrieben oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen von Betrieben

 FORMCHECKBOX 

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges



	3.
Beschreibung des Projektes zur urbanen Entwicklung durch Stadterneuerung 


	3.1
Investitionsort:


(Standortangabe unter Angabe des Stadt-/Gemeindeteils, Straße, Hausnummer oder Flurstück, Lageplan erbeten)


     

Gemeindekennziffer des Investitionsorts:      


	3.2 
Beschreibung, Zielsetzung und erwartete Wirkung des Projektes

· Eingehende Darstellung und Begründung des Projektes (ggf. in einer Anlage max. 2 DIN A4-Seiten)
· Angaben über die geplante Zielerreichung unter Berücksichtigung der Ausgangsbasis, insbesondere im Hinblick auf die Lage im jeweiligen Stadterneuerungsgebiet
· Quantitative und qualitative Auswirkungen des Projektes im Stadterneuerungsgebiet / in der Kommune  (z.B. Attraktivitätssteigerung Innenstadt, Aufwertung des öffentlichen Raums, Neuerschließung von Brachen, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze) Bereitstellung von Dienstleistungen unter Beachtung sich ändernder demografischer Strukturen, Erhalt  und Aufwertung des Natur- oder Kulturerbes)

(Ausfüllmöglichkeit nächste Seite)




	zu 3.2
     

	3.3
Angaben zum Querschnittsziel „Chancengleichheit“:


Welcher Beitrag wird zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im Rahmen des Projektes 
geleistet? Bitte hier darstellen. 

	    

	3.4
Angaben zum Querschnittsziel „Umweltgerechte Entwicklung“


Welcher Beitrag wird zur Verbesserung einer umweltgerechten Entwicklung im Rahmen des Projektes geleistet? 
Bitte hier darstellen.

	    

	3.5 
Bezeichnung der Stadterneuerungsmaßnahme, in der das Projekt liegt ( z.B. Soziale-Stadt-Gebiet 


„Stadtkern Musterstadt“):


     



Einwohnerzahl im Gebiet der Stadterneuerungsmaßnahme:      




	3.6 
Darstellung der Strategie(n) des anerkannten oder geplanten Integrierten Handlungskonzeptes 

(als Auszug/Kurzfassung/Exposee), zu deren Verwirklichung das Projekt besonders beiträgt

(ggf. in einer Anlage (max. 2 DIN A4-Seiten).

	     


	4.
Umsetzungszeitraum


	Das Projekt soll in der Zeit vom  
mm.jjjj
  bis  
mm.jjjj
durchgeführt werden.

Hinweis: Es werden grundsätzlich nur Projekte gefördert, die vor Rechtskraft des Bewilligungsbescheides noch nicht begonnen worden sind. Ausnahmen können auf Antrag genehmigt werden. 




	5.
Investitionen


Es fallen folgende projektbezogenen Investitionen an:

	Projektarten
	Investitionsbetrag in Euro incl. MwSt
	Zuschussfähige Ausgaben in Euro
	Vorsteuerabzugs-berechtigung

nach § 15 UStG

	Integriertes Handlungskonzept
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Grunderwerb
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja

	 FORMCHECKBOX 

nein


	Ordnungsmaßnahmen
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Verkehrliche Erschließung
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Freiflächengestaltung
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Gebäudeneubau

(Die Ermittlung der förderfähigen Kosten ist  lt. Anlage nach der Gesamtertragsberechnungsmethode nach RiLiSE, Anlage 1 vorzunehmen) 
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Gebäudemodernisierung und -instandsetzung

(Die Ermittlung der förderfähigen Kosten ist  lt. Anlage nach der Gesamt- oder Mehrertragsberechnungsmethode nach RiLiSE, Anlage 1 oder 2, vorzunehmen).
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Betriebsverlagerungen/Wesentliche Änderung baulicher Anlagen von Betrieben
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
	
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Sonstiges (Bitte angeben)
     
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 

ja
	 FORMCHECKBOX 

nein

	Gesamtinvestitionen 
	     
	     
	
	


	Falls Investitionen in mehreren Jahren durchgeführt werden

	Aufteilung der Investitionen (Schätzung)
	Jahr
	Betrag in Euro

	     
	    
	     

	     
	    
	     

	     
	    
	     

	     
	    
	     

	     
	    
	     

	     
	    
	     


	6.
Geplante Finanzierung des Projektes


	Finanzierungsquellen:

EU - Mittel (EFRE)
	Betrag in Euro

     

	Nationale Mittel
	
	

	Städtebaufördermittel B/L/G

 FORMCHECKBOX 
 Soziale Stadt

 FORMCHECKBOX 
 Stadtumbau in Hessen

 FORMCHECKBOX 
 Aktive Kernbereiche in 

     Hessen

 FORMCHECKBOX 
 Sanierung

 FORMCHECKBOX 
 Städtebaul. Denkmalschutz


	
	     
     
     
     
     


	Die Mittel wurden
 FORMCHECKBOX 

beantragt mit Antrag vom       
 FORMCHECKBOX 

bewilligt mit Bescheid vom       
	

	Weitere Nationale Mittel
Land (z.B. Denkmalpflege)

Kurze Erläuterung
Kommune (Eigenmittel, die keine komplementären Städtebaufördermittel sind)
	     
     

	
	
	

	Private Mittel

(anzugeben sind bei Weitergabe an Dritte deren Eigenmittel)
	     
	     

	Sonstige 
	     
	     

	Erwartete jährl. Einnahmen 

(z.B. spätere Pachten, Mieten); Prüfung der Berechnung durch HMWVL
	     
	

	Summe
	
	     


	Geplante haushaltsmäßige Zuteilung

	Aufteilung der EFRE-Mittel für das beantragte Projekt
	Jahr
	Betrag in Euro

	     
	2008
	     

	     
	2009
	     

	     
	2010
	     

	     
	2011
	     

	     
	2012
	     

	     
	2013
	     


	7.
Kumulation von Zuwendungen


Sind für das gleiche Projekt bei einer anderen öffentlichen Stelle ebenfalls (EU-)Zuwendungen beantragt oder sollen Zuwendungen beantragt werden?
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

	Wenn ja, bei welcher Stelle in welcher Höhe?

     



Wurden von einer anderen Stelle bereits Mittel bewilligt oder in Aussicht gestellt? 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wenn Anträge abgelehnt wurden, ist die Begründung anzugeben.

	Frühere Förderungen:

     



	8.
Erklärung der Kommune/des kommunalen Zweckverbandes


a) Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung des beschriebenen Projektes verwendet.

b) Die Finanzierung der mit den Investitionen verbundenen Folgekosten ist gesichert.

c) Das Projekt ist mit dem anerkannten Integrierten Handlungskonzept vereinbar und folgende Beschlüsse liegen vor:


- Beschluss der Kommune/des kommunalen Zweckverbandes  zur Beantragung der  EFRE-Mittel für diese Maßnah-


   menlinie liegt vor: Datum

- Beschluss der Kommune/des kommunalen Zweckverbandes zur Abgrenzung des Stadterneuerungsgebietes im

   Städtebauförderprogramm   (Name des Programms)  liegt vor vom: Datum 


- Integriertes Handlungskonzept (soweit hier nicht beantragt) liegt vor vom: Datum
d) Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes (soweit von der Art des Projektes betroffen) werden berücksichtigt. Die erforderlichen Genehmigungen (z.B. wasser-, denkmalschutz-, baurechtliche) liegen vor bzw. werden rechtzeitig vor Baubeginn eingeholt.

e) Mit dem Projekt wird nicht vor Erteilung eines Bescheides begonnen. Uns ist bekannt, dass nach Beginn des Projektes (Beginn ist der Zeitpunkt der Auftragsvergabe) kein Zuschuss gewährt werden kann. Förderzusagen an Dritte werden nicht vor Erteilung des Zuwendungsbescheides durch das Land erteilt. 

f) Die Kommune/der kommunale Zweckverband ist/wird uneingeschränkt Eigentümer der/des Grundstücke(s) oder ist/wird Erbbauberechtigte(r), auf dem/denen die Investitionen durchgeführt werden. 
Oder 
Es ist/wird ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, der die Nutzung des geförderten Projekts mindestens für den Zeitraum der Zweckbindung der Förderung absichert.

g) Das Projekt wird nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und/oder nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und/oder nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der jeweils gültigen Fassung ausgeschrieben, vergeben und ausgeführt. Dies gilt auch bei der Weitergabe der Fördermittel an Dritte. 

Der Gemeinsame Runderlass betr. öffentliches Auftragswesen vom 1. November 2007 (StAnz. S. 2386) wird beachtet und angewendet; die Vergabe sollte möglichst mittelständische Interessen berücksichtigen. Der Gemeinsame Runderlass betr. öffentliches Auftragswesen, hier: Ausschluss von Bewerbern und Bietern wegen schwerer Verfehlungen, die ihre Zuverlässigkeit in Frage stellen, vom 14. November 2007 (StAnz. S. 2327), wird beachtet und angewendet. Außerdem wird der Erlass bezüglich Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen (StAnz. 3/2009, S. 132) und der Erlass bezüglich der Rückforderung von staatlichen Zuwendungen wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften (StAnz. 17/1994, S. 1129 und StAnz. 50/1994, S. 3714) beachtet. 

Folgende im Antrag anzugebende Tatsachen sind subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB: 
- Angaben zum Antragsteller
- Investitionsort
- Beschreibung und Begründung des Projekts, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen
- Beginn des Projekts
- Angaben zur Finanzierung soweit sie als Tatsachen feststehen
- Angaben über ggf. bestehende wirtschaftliche, rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer. 
Die Entstellung oder Unterdrückung dieser Tatsachen ist ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar. Nach § 4 des Subventionsgesetzes vom 29.07.1976 (BGBl. I, S. 2037) sind insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils erheblich. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgebend ist. Die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungspflichten sind bekannt; insbesondere wird jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich der bewilligenden Stelle mitgeteilt. 

h) An den beantragten Finanzierungshilfen beteiligt sich der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Die VO (EG) 1083/06 des Rates vom 11. Juli 2006 (ABl. EG Nr. L 210 ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit der VO (EG) 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 (ABl.  EG Nr. L 210, S. 1 ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit VO (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 (ABl. EG L 371/1 vom 27. Dezember 2006) finden Anwendung.
Nach den EU-Strukturfonds-Vorschriften veröffentlichen die jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden im Rahmen der Informations- und Publikationsmaßnahmen ein Verzeichnis, das Auskunft über die Begünstigten, die geförderten Vorhaben und die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel gibt.

i) Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Europäischen Kommission sowie der Prüfbehörde EFRE Hessen vor Ort überprüfen, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren, wobei sie auch Vorhaben im Rahmen der Maßnahmenlinie prüfen können.
j) Die aus dem Antrag ersichtlichen Daten werden von den zuständigen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union auf Datenträger gespeichert und in anonymer Form für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle der Wirtschaftsförderung verwendet werden.

k) Die Europäische Union, die Bundesregierung und die Landesregierungen geben den Ausschüssen der jeweiligen Parlamente Namen sowie Höhe und Zweck der gewährten Zuwendungen bekannt.

l) Die Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - RiLiSE und die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften(ANBest-Gk) sind uns bekannt und werden beachtet.

m) Die Kommune/der kommunale Zweckverband haftet gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemäße Verwaltung der Programmmittel auch bei einem bevollmächtigten Projektträger. Dies gilt auch für den zu führenden Verwendungsnachweis und eine eventuell erforderliche Rückzahlung von nicht zweckentsprechend verwendeten Fördermitteln.

	9.
Liste beigefügter/beizufügender Unterlagen 

Hinweis: Die Bewilligungsstelle kann ggf. weitere Unterlagen anfordern, soweit dies für die Beurteilung des Projektes erforderlich ist 


 FORMCHECKBOX 

Katasterkarte/Lageplan 1 : 1000 oder 1 : 500 

 FORMCHECKBOX 

Übersichtskarte (mit Darstellung Abgrenzung Städtebaufördergebiet, soweit für Projekt zutreffend)

 FORMCHECKBOX 

Baubeschreibung, Vorentwurfs- und/oder Entwurfszeichnungen, die Art und Umfang des Bauvorha-
bens prüfbar nachweisen.

 FORMCHECKBOX 

Kostenberechnung(en)/Kostenvoranschläge bei Baumaßnahmen (bei Hochbauten nach DIN 276-1) 
oder Angebote (bei Integrierten Handlungskonzepten) gem. 5.3 der Baufachlichen Ergänzungsbe-
stimmungen zu den Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44, BHO (ZBau). Die Kosten sind ein
schließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu veranschlagen.

 FORMCHECKBOX 

Wirtschaftsplan (projektbezogene mehrjährige Ex-ante-Investitionsrechnung nach der Kapitalwertme-
thode bei rentierlichen oder teilrentierlichen Projekten)

 FORMCHECKBOX 

Erklärung über Vorsteuerabzugsberechtigung (wenn zutreffend)
 FORMCHECKBOX 

Prüfvermerk Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBAnk)
Bei Baumaßnahmen mit staatlichen Zuwendungen von mehr als 250.000 € sind die auf der Homepage der WIBank
genannten Unterlagen (www.wibank.de/ Infrastrukturförderung/ Städtebau und Stadtentwicklung/ Merkblätter und Formulare pp/ Liste der zur Prüfung des Bau- und Raumprogramms sowie zur Baufachlichen Prüfung) vorzulegen. Ansprechpartner hierzu ist Herr Johann Rodyk (johann.rodyk@wibank.de ; 
Tel. 069/   9132-2608).

 FORMCHECKBOX 

ggf. Anlage zu Pkt. 3.2

 FORMCHECKBOX 

ggf. Anlage zu Pkt. 3.6

 FORMCHECKBOX 

Sonstiges (hier angeben)
Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und der beigefügten Unterlagen.


Ort
, den tt.mm.jjjj
________________________________________________________________________


_____________________________________________________

Rechtsverbindliche Unterschrift/en (ggf. mit Dienstsiegel)
� Die EU-Verordnungen und das Operationelle Programm RWB-EFRE-Hessen  können unter � HYPERLINK "http://www.efre.hessen.de" ��www.efre.hessen.de� (RWB-EFRE-Programm Hessen) eingesehen werden.





� Die Förderung von Grunderwerb mit EFRE-Mitteln ist laut VO (EG) Nr. 1080/2006, Art. 7 Nr. 1b, auf 10% der gesamten zuschussfähigen Ausgaben eines Projektes begrenzt.


� Förderung nur in Ausnahmefällen
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